
Anlage 1 
 
Entschädigungstabellen für Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Funktionsträger in 
der Freiwilligen Feuerwehr der Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Anlage 1 
 
Entschädigungstabelle für Ehrenbeamte der Freiwilligen Feuerwehr der 
Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Als monatliche Aufwandsentschädigung erhalten: 
 
                                                          neu                      alt  
Funktion EUR EUR 
Stadtwehrleiter 125,00 103,00 
Stvtr. Stadt-WL 75,00 52,00 
Ortswehrleiter 75,00 52,00 
2Stvtr. Orts-WL 50,00 26,00 
 
Anlage 2 
 
Entschädigungstabelle für die in der Freiwilligen Feuerwehr der Landeshauptstadt 
Magdeburg ehrenamtlich tätigen Funktionsträger 
 
Als monatliche Aufwandsentschädigung erhalten: 
 
                                                                          neu                                 alt 
Funktion EUR EUR 
Stadtjugendwart  der Feuerwehr 75,00 41,00 
Jugendfeuerwehrwart 50,00 19,00 
Gerätewart 30,00 20,00 
Stadt-Sicherheitsbeauftragter 30,00 25,00 
Stadt-Schriftwart 30,00 25,00 
Stadt-Ausbildungsleiter 50,00 41,00 
Protokollführer/ 
Sicherheitsbeauftragter der Wehr 

26,00 19,00 

 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr erhalten folgende Aufwandsentschädigung je:  
 
                                                                           neu                                alt  
Tätigkeit EUR EUR 
abgeschlossener amtsärztlicher 
Untersuchung 

25,00 - 

Arbeitsstunde im 
Brandsicherheitswachdienst 

10,00 - 

Arbeitsstunde entspr. FwDV 2 als 
Ausbilder 

2,50 21,00/Monat 

 
 
 
 



Anlage 2 
 
Jährlicher finanzieller Mehrbedarf für die Satzungsanpassung 
 
Funktion EUR 
Stadtwehrleiter 
 

264,00

1. Stvtr. Stadt-WL 
 

276,00

Ortswehrleiter 
 

2.760,00

Stvtr. Orts-WL 
 

2.880,00

Stadtjugendwart 
 

408,00

Orts-Jugendwarte 
 

3.720,00

BRASIWA 
(Brandsicherheitswachdienst) 

-

Gerätewarte 
 

1.200,00

Stadt-Sicherheitsbeauftragter 
 

60,00

Stadt-Schriftwart 
 

60,00

Stadt-Ausbildungsleiter 
 

108,00

Untersuchungspauschale 
 

1.500,00

Ausbildung 
 

1.000,00

Orts-Sicherheitsbeauftragte 
 

840,00

Gesamt: 
 

15.076,00
ohne BRASIWA

 
 
 




